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Samtgemeinde Holtriem  
 

Westerholt, den 05.03.2025 

 
Protokoll 

über die 6. Sitzung des Feuerwehrausschusses 
vom 17.12.2024 

im Rathaus in Westerholt, Ratssaal 

_________________________________________________________ 
 

 

Tagesordnung: 

 Vorlagen-Nr. 

 1   Eröffnung der Sitzung und Begrüßung  
 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Anwe-

senheit 
 

 3   Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 4   Feststellung der Tagesordnung  
 5   Einwohnerfragestunde  
 6   Genehmigung des Protokolls vom 14.03.2024  
 7   Entlassung eines stv. Ortsbrandmeisters der Ortsfeuer-

wehr Westerholt aus dem Ehrenbeamtenverhältnis der 
Samtgemeinde Holtriem 

157/2024 

 8   Erlass der 1. Änderungsatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen 
der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllen-
den Pflichtaufgaben 

158/2024 

 9   Einwohnerfragestunde  
 10   Bericht des Samtgemeindebürgermeisters über wichtige 

Angelegenheiten 
 

 11   Anfragen und Anregungen  
 12   Schließung der Sitzung  
 
 
 

 

TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19.00 Uhr und begrüßt die Anwesenden 
recht herzlich.  
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TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Anwesenheit 
 
Die ordnungsgemäße Ladung und Anwesenheit werden festgestellt. Anwesend sind: 
 

Samtgemeindebürgermeister 
Ahrends, Jochen 
 
Vorsitzender 
Behrends, Friedrich 

 

stimmberechtigte Mitglieder 
Frerichs, Wilhelm  
Freudenberg, Thomas  
Heeren, Martin  
Kunze, Egon  
Möhlmann, Hinrich  
Niehuisen, Erwin  

Hinzugewählte 
Castro, Nico, OBM, OF Schweindorf  
Windt, Markus, stv. OBM für Windt-Manott, Anke,OBMin, OF Ochtersum   
Horn, Bernd, OBM, OF Westerholt  
Selke, Kai, OBM, OF Blomberg 
Moeller, Daniel, SG-BM 

 

 
Verwaltung 
FBL Bruns, Marcel 
VV Wolfram, Heiko (Protokoll) 
 
 

 
TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
TOP 4 Feststellung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird festgestellt. 
 
TOP 5 Einwohnerfragestunde 
 
Ein Holtriemer Einwohner fragt nach dem Planungstand des Rettungszentrums in 
Utarp. 
 
SG-Bgm. Ahrends teilt mit, dass diese Frage zur Genehmigung des Protokolls beat-
wortet wird. 
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TOP 6 Genehmigung des Protokolls vom 14.03.2024 
 
SG-Bgm. Ahrends ergänzt: 
 
zu TOP 14 Rettungszentrum Utarp 
 
Am Vorabend des Sitzungstages ist ein neuer Entwurf des Mietvertrages vom Präsi-
denten des DRK-Kreisverbandes Wittmund eingegangen. Durch Einsparungen konn-
ten die Herstellungskosten gesenkt werden. Das Angebot muss noch geprüft wer-
den. 
Das Ergebnis soll im neuen Jahr baldmöglichst besprochen werden. 
 
Da Protokoll wird bei einer Enthaltung genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Ja 6       Nein 0  Enthaltung 1 
 
TOP 7 Entlassung eines stv. Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Wester-

holt aus dem Ehrenbeamtenverhältnis der Samtgemeinde Holtriem 
Vorlage: 157/2024 

 
SG-Bgm. Ahrends, Ausschussvorsitzender Behrends und SG-Brandmeister Moeller 
danken Herrn Claaßen für die geleistete Arbeit in seinem Amt und zeigen sich erfreut 
über seinen Verbleib in der Einsatzabteilung der Feuerwehr. SG-Brandmeister Moel-
ler überreicht ein Präsent als Zeichen der Wertschätzung. 
Hr. Claaßen drückt sein Bedauern aus und erklärt, dass familiäre Gründe ihn zu die-
ser Entscheidung gezwungen haben. 
Ausschussvorsitzender Behrends zeigt dafür Verständnis. 
 
Einstimmig wird beschlossen: 
 
 
Beschlussempfehlung an Rat  
Beschlussvorschlag:  
 
Der stellvertretende Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Westerholt,  
 
 Herr Rainer Claaßen,  
 
wird auf seinen Antrag hin mit sofortiger Wirkung gemäß § 31 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Beamtengesetzes - NBG - i. V. mit § 23 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur 
Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamten-
statusgesetz - BeamtStG) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis der Samtgemeinde 
Holtriem entlassen.  
 
Abstimmungsergebnis 
 
Ja 7       Nein 0  Enthaltung 0 
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TOP 8 Erlass der 1. Änderungsatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb 
der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 
Vorlage: 158/2024 

 
SG-Bgm. Ahrends betont die Wichtigkeit, regelmäßig Gebühren zu kalkulieren, um 
Sprünge zu vermeiden. Bei der Abwasserentsorgung wird dies jährlich vollzogen. Bei 
den Feuerwehrgebühren ist der Aufwand größer, sodass auch die Intervalle länger 
sind. 
 
AM Möhlmann weist darauf hin, dass der erste Satz der Beschlussvorlage missver-
ständlich formuliert ist. Die Wortgruppe „außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden“ 
fehlt und suggeriert möglicherweise, dass für keinerlei Pflichtaufgaben Gebühren er-
hoben werden.  
SG-Bgm. Ahrends teilt mit, dass die Vorlage ergänzt wird. 
 
AM Möhlmann bezieht sich des Weiteren auf die Besprechung des Sachverhaltes in 
einer gemeinsamen Fraktionssitzung am Vortag. Hier ist unrichtig angegeben wor-
den, dass der Melder eines Sachverhaltes auch Gebührenschuldner sei. Vielmehr 
sind Zustands- oder Verhaltensstörer in erster Linie für die Gebühren heran zu zie-
hen. Andernfalls würde bspw. der Anrufer, der eine Ölspur meldet, auf den Kosten 
des Einsatzes sitzenbleiben. 
 
Es kommt zur Abstimmung. Einstimmig wird beschlossen: 
 
Beschlussempfehlung an Rat  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der 1. Änderung der Satzung der Samtgemeinde Holtriem über die Erhebung von 
Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich 
zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Neufassung ihrer Anlage zum 01.01.2025 wird 
zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Ja 7       Nein 0  Enthaltung 0 
 
TOP 9 Einwohnerfragestunde 
 
Es werden keine Frage vorgetragen.  
 
 
 
 
TOP 10 Bericht des Samtgemeindebürgermeisters über wichtige Angelegen-

heiten 
 
entfallen 
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TOP 11 Anfragen und Anregungen 
 
AM Heeren bittet, bei Einsätzen auf die Anzahl der eingesetzten Feuerwehrleute zu 
achten. In der Vergangenheit hat es immer wieder Beschwerden über zu groß di-
mensionierte Einsätze gegeben. 
 
SG-BM Moeller entgegnet, dass es sich nun mal um eine freiwillige Feuerwehr han-
delt. Es ist nicht vorhersehbar, wer bei der Alarmierung verfügbar ist und wer nicht. 
Mitte 2025 wird eine neue Alarmierungs- und Ausrückeordnung in Kraft treten, durch 
die eine gezieltere Alarmierung ermöglicht werden soll. 
Am Beispiel der Türöffnung weist er darauf hin, dass es sich hier auch um Eingriffe in 
Grundrechte handelt, die bezeugt und dokumentiert werden müssen. Darum kann es 
auch nötig sein, mehr Kräfte hinzuzuziehen, als objektiv für die bloße Erfüllung nötig 
sind. 
 
AM Niehuisen bittet darum, als Ortsbürgermeister künftig bei geplanten Übungen 
informiert zu werden. 
SG-Bgm. Ahrends sagt zu, die Meldungen an die Ortsbürgermeister weiterzuleiten.  
 
  
TOP 12 Schließung der Sitzung 
 
Ausschussvorsitzender Behrends dankt für die Wortbeiträge und wünscht allen frohe 
Feiertage ohne Einsätze. Er stellt fest: Holtriem hat eine Feuerwehr mit 4 Standorten. 
Er schließt die Sitzung um 19.28 Uhr.  
 
  
 

 

 
 

Friedrich Behrends Jochen Ahrends Heiko Wolfram 
Vorsitzender SG-Bürgermeister 

 
Protokollführer 

 

 


